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Regierungsentwurf zur GWB-Novelle vorgelgt

Der Gesetzentwurf soll das geltende Wettbe-
werbsrecht fortentwickeln und die Befugnisse 

des Bundeskartellamtes erweitern. Unter anderem 
ist ein neues Eingriffsinstrument vorgesehen, mit 
dem das Bundeskartellamt im Anschluss an eine 
Sektoruntersuchung festgestellte Störungen des 
Wettbewerbs abstellen kann. Bisher endeten 
Sektoruntersuchungen mit einem Bericht des 
Bundeskartellamts; künftig kann die Behörde 
verschiedene Maßnahmen anordnen, um fest-
gestellte Störungen des Marktes zu adressieren. 
Zum Beispiel können Marktzugänge erleichtert, 
Konzentrationstendenzen gestoppt oder – in Ex-
tremfällen – Unternehmen entflochten werden. 
Vorbild hierfür sind die Marktuntersuchung der 
Wettbewerbsbehörde des Vereinigten Königreichs 

Die Bundesregierung hat Anfang April die 11. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
(GWB), das sog. Wettbewerbsdurchsetzungsgesetz, beschlossen. Der Entwurf wurde vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz vorgelegt und im Austausch mit dem Bundesministerium der Justiz erarbeitet. Er wird 
nun dem Bundestag und Bundesrat zugeleitet.

Mehr Kompetenzen für das Bundeskartellamt: Künftig soll die Be-
hörde nicht nur untersuchen, sondern auch Maßnahmen anordnen 
können.
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(The Competiton and Market Authority – CMA), 
die ebenfalls Abhilfemaßnahmen bis hin zu Ent-
flechtungen vornehmen kann.

Außerdem wird im Fall von Kartellrechtsverstö-
ßen die Abschöpfung der daraus entstandenen 
Vorteile für das Kartellamt deutlich erleichtert. 
Es soll eine bessere Handhabe geben, um kartell-
rechtswidrig erlangte Gewinne wieder zu entzie-
hen.

Schließlich schafft der Gesetzentwurf die recht-
lichen Grundlagen dafür, dass das Bundeskartell-
amt die Europäische Kommission bei der Durch-
setzung des Digital Markets Act unterstützen 
kann. Zudem wird die private Durchsetzung des 
Digital Markets Acts erleichtert.                        chk
Den Regierungsentwurf finden Sie hier.

Hinweisgeberschutz: Deutschland  
drohen hohe Strafzahlungen
Die EU-Kommission will Deutschland laut einem Bericht der FAZ mit hohen 
Strafzahlungen belegen, weil das deutsche Gesetz zur Umsetzung der 
EU-Whistleblower-Richtlinie immer noch nicht umgesetzt ist. 

Das eigentliche Datum für die Umsetzungsfrist, 
der 17. Dezember 2021, liegt inzwischen weit 

zurück. Bis dahin sollten die Mitgliedstaaten die 
erforderlichen Maßnahmen treffen, um den Be-
stimmungen der Richtlinie nachzukommen. Doch 
immer noch steht eine Einigung in Deutschland 
über das erforderliche Hinweisgeberschutzgesetz 
aus. Hatten wir bisher meistens über Bußgelder 

berichtet, die das neue Gesetz Unternehmen auf-
erlegen kann, wird nun erstmal der deutsche Staat 
selbst mit Strafzahlungen an die EU in Millionen-
höhe rechnen müssen. 

In ihrer im Februar gegen Deutschland einge-
reichten Klage vor dem Europäischen Gerichtshof 
verlange die EU-Kommission für jeden Tag seit Ab-
lauf der in der EU-Whistleblower-Richtlinie festge-
legten Umsetzungsfrist bis zum Tag der Behebung 
des Verstoßes 61.600 EUR, mindestens jedoch 
17.248.000 EUR. Das gehe aus einem Antwort-
schreiben des Bundesjustizministeriums hervor, 
das der FAZ exklusiv vorliege.

Danach sei selbst, wenn die Bundesrepublik 
den Verstoß während der Dauer des Gerichtsver-
fahrens abstelle, nicht davon auszugehen, dass 
die Kommission die Klage zurücknehme. „Viel-
mehr werde sie den Antrag auf Verhängung eines 
Pauschalbetrags wohl aufrechterhalten“, zitiert 
die FAZ das Ministerium. 

Für den Fall, dass Deutschland der Verpflichtung 
bis zum Ende des EuGH-Verfahrens nicht nach-
kommt, habe die EU-Kommission vorsorglich die 
Verhängung eines Zwangsgeldes beantragt, das 
240.240 EUR pro Tag ab dem Tag der Verkündung 
betrage. 

Vermittlungsausschuss: Hier muss schnell eine Lösung zum Hin-
weisgeberschutzgesetz gefunden werden.
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Ob und in welcher Höhe Deutschland Strafzah-
lungen leisten muss, entscheidet allerdings der 
EuGH, der von den Forderungen der Kommission 
erheblich abweichen kann.

Erst am 5. April 2023 hat die Bundesregierung 
beschlossen, zum Gesetz zum Schutz von Whist-
leblowern (Hinweisgeberschutzgesetz) den Ver-
mittlungsausschuss anzurufen. Das Gesetz war 
zuvor zwar vom Bundestag am 16. Dezember 
2022 beschlossen worden, hat aber in der Ple- 
narsitzung des Bundesrates nicht die erforderliche 
Mehrheit von 35 Stimmen erhalten.        chk
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